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DER B UND E S M I N IST ER 
FOR l.ANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 10 072/263-1.1/79 
Kosten der Raumverteidi
gung bis zur Erreichung 
der Zwischenstufe im 
c.Tahr 1986; 
Anfrage der Abgeordneten 
Dr. NEISSER und Genossen 
an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nr. 87/J 

Herrn 

XV. Gcsctzgcl.awgspcrlC'Je 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

020 lAB 

1979 -08- 0 9 
zu 81 IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr .NEIS~)ER, KRA1?T, Dr. ERMACORA und 

Genossen an 4. Juli 1979 an mich gerichteten Anfrage 
Nr. 87/J, betreffend Kosten der Raumverteidigung 
bis zur Erreichung der Zwischenstufe im Jahr 1986, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Zur Beschaf:fung der im Zusamr.lenhang mit der Land
wehrorganisation 1978 erforderlichen Investitions

güter wurde eine Jahrestangente von ca. 560 ?'Jillionen 
Schilling errechnet. Im Ubrigen ver'NeiGe ich a1..<1' die 
mUndlichen Erl~~terungen, die anläßlich der Beratun

gen titer das RUstungsprogr~mm des Bundesministeriums 

[Ur Landesverteidigune in der Sitzung des Landesver

teidigunesr~tes am 27. Feber 1979 gegeben wurden. 
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Zu 2 und 3: 

Da die Höhe der Budgetantcile der einzelnen Verwal

tunesbereiche do.s Ergebn1s einge:wnder Beratungen 

zwischen den beteiligten Ressorts d~rstollt, wobei 

die budget:~ren Notwendj Ckc i ten ud. t den gc.:samtwi!'t

schaftlichen Möglichkeiten in Einklang zu bringen 

sind, ist eine betragsmU8ige Fixierung des jeweils 

erf.orderlichen jiihrlichen Vertcidigungsbudects im 

Sinne der Fragestellung nicht möglich. Im Rahmen der 

erwähnten Beratungen wird es aber notvJendiz s;,ün, 

darauf zu dringen, daß der oben erw~5hnte Aufwand 

im jeweiligen BundesvoranschlaB seine Deckung findet. 

In diesem Sinne wurden seitens des Bundesninisteriums 

für Landesverteicligung auch bereits elie Vorstellungen 

über den :Bundesvoranschlac 1980 de;n Bundesministeriurn 

fUr Finanzen Ubermittelt, wobei ich im Hinblick auf 

Art. 51 Abs. 1 B-VG um Versttinelnis hitten muO, daß 

ich nähere Einzelheiten llber di.c~>e Vorstellune(~n. nicrlt 

bekannt geben kann. 

Zu 4: 

Es bejarf keiner ntiheren Begründung, daß eine kontinu

ierliche Steigerung des Verteidizungsbudeets tiber die 

Steigerung des Gesamtbudgets hinaus im Interesse 8.iner 

rascheren Verwirklichung de~ Zielvorstellun~en wUn-
~ " 

schens"vert '.'läre. Anderersei to k()nnen n[l tUrl :Lch f,';samt

wirtsch2ftliche Notwendigkeiten unter Umstlinden zur 

Fol~e haben, daB eine de~arti=e Uberproportionale 

Steigerung des Verteidi~ung3budeets nicht in jedem 

Jahr realisiert werden k~nn. 

I 
1-. AUGust 1979 
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